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Angeklagten, mit dem vor allem die zu niedrig erkannte 
Freiheitsstrafe gerügt wird. Dem Antrag war stattzugeben.

Aus der Begründung:
Das Urteil ist im Strafausspruch gröblich unrichtig (§ 311 
Abs. 2 Ziff. 2 StPO). Obwohl das Kreisgericht alle für die 
Strafzumessung ausschlaggebenden Umstände bezüglich der 
vom Angeklagten begangenen Straftaten und seiner Persön
lichkeit aufklärte, bewertete es die Strafzumessungsfaktoren 
nicht im erforderlichen Umfang zusammenhängend und zog 
daraus nicht die für die Strafzumessung notwendigen 
Schlüsse. Dieser Mangel führte zum Ausspruch einer wesent
lich zu geringen Freiheitsstrafe, die vor allem der Schwere 
des für die Strafzumessung ausschlaggebenden Verbrechens 
gemäß § 116 Abs. 1 und 2 StGB nicht gerecht wird.

Der hinterhältige Angriff auf die Geschädigte, die rück
sichtslosen und für das Leben und die Gesundheit besonders 
gefährlichen Methoden der Tatbegehung kennzeichnen das 
Körperverletzungsdelikt bereits als außerordentlich schwer. 
Die Tatsache, daß anhand der ausgeprägten Blutergüsse und 
der zahlreichen Hautabschürfungen im Halsbereich, vor allem 
in Kehlkopfhöhe, und anhand der massiven Bindehautunter
blutungen in den Augen ein Würgen bis zur Bewußtlosigkeit 
objektiviert wurde, spricht eindeutig dafür, daß der Ange
klagte mit hoher Intensität und Brutalität handelte. Dieser 
Umstand erhöht wesentlich die Schwere des Verbrechens.

Die Bewußtlosigkeit der Geschädigten und die damit ein
getretene Lebensgefahr war zwar bereits beim Eintreffen der 
ärztlichen Hilfe nicht mehr vorhanden und führte bei ihr 
auch nicht zu einer nachhaltigen gesundheitlichen Beeinträch
tigung. Dennoch war ihr Leben durch die Methode der Ein
wirkung hochgradig gefährdet, da bei einem Würgevorgang 
bis zur Bewußtlosigkeit der dadurch ausgelöste Kausalver
lauf nicht mehr steuernd zu beeinflussen und damit die Ge
fahr des Eintritts weitaus größerer Schäden stets außeror
dentlich hoch ist. Außerdem wird der Grad der Schuld da
durch beträchtlich erhöht, daß die Geschädigte dem Ange
klagten weder vor noch während der Tat einen Anlaß zu 
diesen Handlungen bot. Die Tat ist überwiegend auf die Al
koholwirkung und die beim Angeklagten im Zusammenhang 
damit vorliegende Aggressivität zurückzuführen. Der Ange
klagte war sich aus eigenem Erleben, wie die vorangegan
genen einschlägigen Verurteilungen zeigen, seiner erhöhten 
Aggressionsbereitschaft nach Alkoholgenuß bewußt. Dennoch 
trieb er auch nach der letzten Entlassung aus dem Strafvoll
zug häufig Alkoholmißbrauch.

Straferschwerend wirkt auch, daß der Angeklagte kurze 
Zeit nach seiner letzten Entlassung aus dem Strafvollzug er
neut rückfällig wurde und seine fehlende Bereitschaft doku
mentierte, Lehren aus vorangegangenen Verurteilungen zu 
ziehen.

Diese aufgezeigten, die Schwere des Verbrechens gegen die 
Gesundheit eines Menschen kennzeichnenden Umstände hät
ten das Gericht veranlassen müssen, eine wesentlich höhere 
Freiheitsstrafe auszusprechen als die erkannte, nur wenige 
Monate über der im verletzten Gesetz (§ 116 Abs. 2 StGB) an
gedrohten Mindeststrafe liegende.

Die vom Kreisgericht erkannte Strafe entspricht somit we
der den auf der 5. Plenartagung des Obersten Gerichts gege
benen Orientierungen zur konsequenten Bestrafung derar
tiger Delikte (OG-Informationen 1983, Nr. 4, S. 3 ff.) noch dem 
Erfordernis, hartnäckige Rückfalltäter nachdrücklich zur Ver
antwortung zu ziehen.

Der Schutz der Bürger vor Gewaltdelikten und die Ge
währleistung ihrer Geborgenheit in unserem sozialistischen 
Staat erfordern bei der Schwere der vom Angeklagten be
gangenen Straftaten den Ausspruch einer Freiheitsstrafe von 
etwa drei Jahren und sechs Monaten.

Da der Strafrahmen des § 116 Abs. 2 StGB eine höhere 
Unter- und Obergrenze als § 44 Abs. 1 StGB enthält, durfte 
bezüglich der schweren Körperverletzung eine Verurteilung 
gemäß § 44 StGB nicht erfolgen. Das ist vom Kreisgericht bei 
der erneuten Verurteilung hinsichtlich des Schuldausspruchs 
zu beachten.
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